
  



  



  



  



  



  



  



  



 



 

04.10.2014 

 

Mitgliederversammlung Geschwister Afrikas e.V. 2014  

 

Sehr geehrtes, liebes Vereinsmitglied, 

Hiermit lade ich Sie herzlich zu unserer bevorstehenden Mitgliederversammlung ein.  

Termin:   Sonntag, den 02. November  2014, 15.30 Uhr 

Ort:    Roniger Weg 50,  53545 Linz 

 

Tagesordnung: 

TOP 1  Begrüßung 

TOP 2  Genehmigung des Protokolls 

TOP 3  Bericht des Vorstandes 

TOP 4 Stand unserer Projekte in Afrika  

TOP 5  Ausblick, neue Ziele 

TOP 6  Abstimmung über mögliche Satzungsänderungen:  

 §2  Ziele, Zweck des Vereins  

 § 3 Gemeinnützigkeit, steuerliche Vorschriften 

 § 13 Auflösung der Gesellschaft 

 

TOP 7  Verschiedenes 

 

Sollten Sie Ergänzungs- oder Änderungswünsche für die Tagesordnung haben, bitte ich um kurzfristige 

Nachricht. 

Bitte geben Sie - im Interesse einer einfacheren logistischen Vorbereitung - eine kurze Rückmeldung, ob Sie 

kommen werden. Selbstverständlich werden alle auf der Versammlung präsentierten Unterlagen 

zusammen mit dem Sitzungsprotokoll jedem Mitglied zugesendet. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Für den Vorstand 

gez. C. Kirchhof, Vorsitzende 



Vorgeschlagene Satzungsänderungen 

 

„§2 Ziele, Zweck des Vereins 

Aufgabe des Vereins ist die Unterstützung in Afrika vor Ort tätiger, ausgewiesen 

zur Hilfe befähigter Zuwendungsempfänger bei Bau und Ausstattung mobiler und 

stationärer Kliniken, Schaffung medizinischer und schulischer Einrichtungen und 

Hilfe zur Selbsthilfe für die Verbesserung der Lebensumstände durch 

Beschaffung und Transfer von personellen (Spezialisten), monetären und Sach-

Ressourcen. Als zur Hilfe befähigt gelten insbesondere alle Vereine oder sonstige 

Körperschaften, denen die Gemeinnützigkeit durch Freistellungsbescheid oder 

eine vorläufige Bescheinigung zuerkannt wurde. Zur Zielerreichung kann der 

Verein alle zulässigen Mittel einsetzen.“ 

 

„§3 Gemeinnützigkeit, steuerliche Vorschriften 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts steuerbegünstigte Zwecke der Abgabeordnung.  

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke.  

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der 

Gesellschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 

fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.  

Der Verein ist zu jeder Art der Verwaltung des eigenen Vermögens berechtigt, 

soweit nicht steuerliche Vorschriften entgegenstehen. Einen wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb darf er nicht unterhalten. Er wird die Anerkennung als NGO 

anstreben.“ 

 

„§13 Auflösung der Gesellschaft 

Beschlussfassung 

Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Bei dieser Mitgliederversammlung 

müssen mindestens zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 

sein. Zum Beschluss der Auflösung ist die Zustimmung von vier Fünftel der 

erschienen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.  

Der Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft ist dem zuständigen 

Finanzamt anzuzeigen.  



 

 

 

 

Beschlussfähigkeit 

Ist die Mitgliederversammlung bezüglich der Auflösung beschlussunfähig, so 

entscheidet nach nochmaliger Einberufung die Vierfünftelmehrheit der 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ohne Rücksicht auf die Anzahl der 

Erschienenen.  

Verwendung des Vereinsvermögens 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an den „Arme Dienstmägde Jesu Christi e.V.“ in Katharina-

Kasper-Straße 56428 Dernbach, der es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat. Beschlüsse über die 

zukünftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Zustimmung des 

Finanzamtes ausgeführt werden.“ 

 

 

 



Liebe übrige Mitglieder der Geschwister Afrikas, 
  
nachdem ich mit unserer ersten Vorsitzenden darüber hin und her gemailt habe, habe ich sie 
gebeten - sozusagen als Vorbereitung auf die Mitgliederversammlung - für mich ein 
Rundmail an alle zu verschicken. 
  
Ich habe etwas Bedenken gegen die von Conny vorgeschlagenen Formulierung der 
Satzungsvorschrift zur Aufgabe des Vereins. Conny hat eine Änderung vorgeschlagen, die 
sich eng an den deutschen Rechtsbegriffen orientiert. Ich glaube aber dass es die Begriffe 
"Freistellungsbescheid" und "vorläufige Bescheinigung" in dieser Form in Nigeria und auch 
in anderen afrikanischen Staaten nicht geben dürfte. Ich möchte deshalb eine etwas erweiterte 
Version zur Diskussion in der Mitgliederversammlung stellen, damit wir auch nach 
ausländischem Recht anerkannte Vereine - wie z.B. die PHJC in Nigeria - unterstützen 
können. 

 
 

 
"Aufgabe des Vereins ist die Unterstützung in Afrika vor Ort tätiger, ausgewiesen zur Hilfe 

befähigter Zuwendungsempfänger bei Bau und Ausstattung mobiler und stationärer 

Kliniken, Schaffung medizinischer und schulischer Einrichtungen und Hilfe zur Selbsthilfe für 

die Verbesserung der Lebensumstände durch Beschaffung und Transfer von personellen 

(Spezialisten), monetären und Sach-Ressourcen. Als zur Hilfe befähigt gelten insbesondere 

Vereine oder sonstige Körperschaften, denen die Gemeinnützigkeit durch 

Freistellungsbescheid oder eine vorläufige Bescheinigung nach bundesdeutschem Recht 

zuerkannt wurde, sowie Vereine und Körperschaften, für die deutsches Recht nicht gilt, die 

aber eine deren Voraussetzungen entsprechende Zweckrichtung aufweisen. Zur 

Zielerreichung kann der Verein alle zulässigen Mittel einsetzen.  
 


